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Wenn ich an meine Anfänge in der Ar-
beitsmedizin denke, dann ist seitdem in 
der Gesetzgebung der Bundesrepublik 
Deutschland eine Menge passiert. Eine 
Mitarbeiterin, die 1992 Langzeit er-
krankte und dann Krankengeld bezog, 
bekam keine Aufforderung vom Medi-
zinischen Dienst der Krankenkasse zur 
Überprüfung, ob die weitere Krank-
schreibung gerechtfertigt war. Auch der 
Arbeitgeber meldete sich nicht unbe-
dingt bei ihr, ob er irgendetwas zur Ge-
nesung beitragen konnte. Meistens ka-
men diese Beschäftigten dann nach 
Auslaufen des Krankengeldes wieder, 
weil sie noch zu gesund für die Rente 
waren und jetzt das Geld einfach nicht 
mehr reichte.
Dabei gab es damals, im Gegensatz zu 
heute, noch eine Berufsunfähigkeits-
rente. Heute kann es einem passieren, 
dass man zu krank für die Arbeitsstelle 
ist, aber auch zu gesund für die Rente. 
Eine Freundin von mir, die Rentenbe-
gutachtungen durchführt, brachte es 
einmal auf den Punkt. Sie fragt sich im-
mer, ob der zu Begutachtende noch acht 
Stunden täglich an einer Kinokasse Bil-
lets verkaufen kann. Wenn er oder sie 
das kann, dann ist der zu Begutach-

tende nicht erwerbsunfähig. Was pas-
siert aber dann? Nach 18 Monaten läuft 
das Krankengeld aus und es bleibt ei-
nem nichts anderes übrig, als zum Ar-
beitsamt zu gehen und Lohnersatzleis-
tungen zu beantragen. Welcher Beruf 
zuvor ausgeübt wurde, interessiert nie-
manden mehr. Der Verweis bezieht sich 
auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, und 
ob es dort eine geeignete Arbeitsstelle 
gibt, ist auch nicht relevant. 
Am 1. Januar 1989 wurde mit dem  
§ 275 SGB V der Medizinische Dienst 
der Krankenkassen als Nachfolgeorga-
nisation des Vertrauensärztlichen 
Dienstes eingeführt. Zum 1. Oktober 
1991 wurde durch den § 74 SGB V das 
Verfahren der Stufenweisen Wiederein-
gliederung etabliert. Erst seitdem kön-
nen Beschäftigte, die längere Zeit er-
krankt waren, wieder stundenweise in 
den alten Beruf zurück kommen und 
dadurch erproben, ob sie ihre Arbeit 
wieder schaffen und sich dadurch lang-
sam an ihr altes Niveau von vor der Er-
krankung herantasten können. 
1996 erhielten die Unfallversicherungs-
träger im Zuge der Aufstellung des SGB 
VII einen erweiterten Präventionsauf-
trag. Seitdem sind die Berufsgenossen-
schaften mehr die Unterstützer der Ar-
beitgeber als die Kontrolleure. Im Jahr 
2000 kam es zum Wegfall der Berufs-
unfähigkeitsrente für alle Arbeitnehmer 
und ab dem 1. Januar 2001 zur Ein-
führung eines Rentenabschlages bei 
vorzeitig in Anspruch genommener 
 Altersrente. 
Seit Mitte 2004 sind die Arbeitgeber 
durch § 84 Abs. 2 SGB IX aufgefordert, 
ein betriebliches Eingliederungsma-
nagement durchzuführen. Seitdem ach-
ten auch zunehmend die Arbeitsge-

richte darauf, ob ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM) 
durchgeführt wurde. Dies gilt sowohl 
auf Arbeitgeberseite – ohne BEM keine 
erfolgreiche krankheitsbedingte Kündi-
gung – als auch auf Arbeitnehmerseite. 
Hat der Arbeitgeber ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement angeboten 
und der Beschäftigte nicht daran teilge-
nommen, da es ja zunächst freiwillig ist, 
entscheidet das Gericht eher zugunsten 
des Arbeitgebers, da der Arbeitnehmer 
nicht nachweisen kann, dass er alles Er-
denkliche getan hat, um seinen Arbeits-
platz wieder ausfüllen zu können.
In der heutigen Zeit wird es vor dem 
Hintergrund der prognostizierten de-
mografischen Entwicklung immer ein-
facher, eine Arbeitsstelle zu bekommen. 
In manchen Regionen zeichnet sich so-
gar schon ein Fachkräftemangel ab. Wir 
werden in Deutschland und auch welt-
weit immer älter und immer weniger 
junge Menschen wachsen in den Indus-
triestaaten nach. Wir müssen uns klar 
machen, dass die jungen Arbeitskräfte 
von 2030 im Prinzip alle schon geboren 
wurden. Dass es einfacher wird, eine 
Arbeitsstelle zu bekommen, gilt aber 
nur für gut ausgebildete Menschen und 
nicht für das Gros der ungelernten oder 
angelernten Beschäftigten. 
Die erwartete demografische Entwick-
lung können wir nicht mehr beeinflus-
sen, aber wir müssen lernen, mit den 
Folgen umzugehen. Dies bedeutet zum 
Beispiel, dass unsere Kinder und jungen 
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Kollegen und Kolleginnen wahrschein-
lich bis zum 70. Lebensjahr arbeiten 
müssen. Umso wichtiger wird deshalb 
die Prävention, sowohl auf betrieblicher 
Ebene als auch beim einzelnen Indivi-
duum. Der Staat gestaltet den Rahmen, 
wie eben zuvor beschrieben, aber jeder 
von uns ist selber für seine Gesundheit 
verantwortlich. Sicher gibt es Erkran-
kungen, die einen Menschen schicksal-
haft treffen und woran er oder sie nichts 
ändern kann. Aber machen wir uns 
nichts vor, viele der heutigen Erkran-
kungen können wir positiv beein-
flussen. Denken wir dabei nur an die 
vielen Volkskrankheiten wie die chro-
nisch Obstruktive Lungenerkrankung 
(COPD), den hohen Blutdruck, die ko-
ronare Herzerkrankung, die Fettstoff-
wechselstörung, die Gicht und all jene 
Erkrankungen, die im Zusammenhang 
stehen mit Rauchen, Übergewicht und 
zu wenig Bewegung. 
Da die meisten Menschen sich täglich 
acht Stunden im Betrieb aufhalten, kann 
gerade dort eine Menge getan werden, 
worum sich beispielsweise wir Betriebs-
ärzte und die Arbeitsgruppe „betriebli-
che Gesundheitsförderung“ kümmern. 
Wir machen Angebote für mehr Bewe-
gung, gesunde Ernährung, Bekämpfung 
des Übergewichtes und bieten Informa-
tionsveranstaltungen zu Gesundheits-
themen, Gesundheitstage usw. an. Den 
„inneren Schweinehund“ jedoch muss 
jeder selber bekämpfen.
Unter „Krankenrückkehrer-Gesprä-
chen“ versteht man, dass erkrankte Be-
schäftigte von ihren Vorgesetzten bei 
der Rückkehr an ihren Arbeitsplatz ge-
fragt werden, ob ihre Erkrankung in ir-
gendeinem Zusammenhang mit ihrem 
Arbeitsplatz gestanden hat und ob man 
künftige Fehlzeiten dadurch verhindern 
kann, dass man an der Ursache etwas 
ändert. Genau dies ist auch der Grund, 
warum ein Betriebliches Wiedereinglie-
derungsmanagement stattfindet. Wir, 
der Arbeitgeber und auch die Betriebs-
ärzte möchten weiteren Fehlzeiten vor-
beugen und dafür sorgen, dass die Be-
troffenen so schnell wie möglich an den 
Arbeitsplatz zurückkommen können. 
Wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass 

jemand nicht seine Erkrankung ausku-
riert, sondern darum, so wenig wie 
möglich zu fehlen. Denn die Arbeit 
bleibt entweder liegen oder muss von 
den Kollegen und Kolleginnen mit erle-
digt werden, was diese wiederum über-
lastet. In der Industrie müssen des Öfte-
ren Leiharbeitnehmer eingestellt 
werden, die die Arbeit dann machen 
können und die viel Geld kosten, was 
den eigenen Beschäftigten dann viel-
leicht wieder entgeht. 
Es stimmt übrigens nicht, dass ein Be-
schäftigter, der vom Arzt krank geschrie-
ben wurde, nicht vorzeitig arbeiten kom-
men darf. In einem freien Rechtsstaat 
bestimmt immer noch der Bürger selbst, 
ob er sich krank fühlt oder nicht. Eine 
AU-Bescheinigung stellt kein Arbeits-
verbot dar. Man kann dann beispiels-
weise am Morgen beim Arbeitgeber an-
rufen und sich wieder gesund melden 
und dann losfahren. Es besteht dann 
auch gegen alle Befürchtungen ein Versi-
cherungsschutz bei der Unfallversiche-
rung für den Arbeitsweg. 

Was aber auf keinen Fall geht ist, dass der 
Arbeitgeber Druck ausübt, damit der er-
krankte Beschäftigte endlich wieder ar-
beiten kommt. Was aber auch nicht geht 
ist, dass der Beschäftigte nach Bezug von 
18 Monaten Krankengeld wieder die Ar-
beit aufnimmt, weil das Geld jetzt nicht 
mehr reicht, aber er noch gar nicht in der 
Lage ist, die Arbeit zu verrichten. Dann 
kann der Arbeitgeber auch eine „Ge-
sundschreibung“ vom Arzt verlangen, 
bevor er den Mitarbeiter wieder beschäf-
tigt. Diese Entscheidung muss völlig frei 
getroffen werden. Inzwischen weiß man, 
dass Beschäftigte, die eigentlich krank 
sind und trotzdem zur Arbeit kommen, 
aufgrund der geleisteten Minderarbeit 
mehr Kosten beim Arbeitgeber verursa-
chen als die Erkrankten, die zu Hause 
bleiben. Dieses Phänomen wird als „Pre-
sentismus“ bezeichnet. 
Wenn ein Beschäftigter das Gefühl hat, 
er wird unter Druck gesetzt, wieder zur 
Arbeit kommen zu müssen, dann sollte 
er sich vertrauensvoll an den Personal-
rat / MAV / Betriebsrat wenden und dort 
um Hilfe und Unterstützung bitten. 
Ebenso kann sich aber auch der oder  
die Vorgesetzte an den Personalrat /  
MAV / Betriebsrat wenden, wenn ein Be-
schäftigter oder eine Beschäftigte sich 
auf Kosten der Kollegen ausruht, denn 
die Arbeitnehmervertretung ist für alle 
da und kann es nicht tolerieren, wenn 
anderen Beschäftigte unnötig belastet 
werden. Wenn die Vorgesetzten zuerst 
bei der Mitarbeitervertretung vorgespro-
chen haben oder der Vorgesetzte diese 
mit zu dem Gespräch eingeladen hat, 
dann kann der oder die Kollegin, die 
sich auf Kosten der anderen ausruht, 
nicht ihre gefärbte Variante des stattge-
funden Gespräches weitergeben. 
Zusammengefasst bedeutet dies schon, 
dass diese Maßnahmen dazu da sind, 
durch verminderte Fehlzeiten Kosten 
zu reduzieren, aber eben auch durch 
Abstellen der Ursachen, dass die Be-
schäftigten gesund in die Rente gehen 
können und ihre Arbeitskraft dauerhaft 
erhalten bleibt und die Kollegen nicht 
unnötig belastet werden. ■
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